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Bibliotheken und Büchereien im gesellschaftlichen Gefüge der Bun-
desrepublik erörtert. Sie erklären :

1. Für das Bestehen und Gedeihen von Demokratie, Gesellschaft und
Wirtschaft in Deutschland ist ein allgemeiner, umfassender, aktu-
eller Literatur- und Auskunftsdienst unerläßlich. Er schafft Vor-
aussetzungen für ihr Wirken im internationalen Raum. Er ist
Grundlage aller Bildungsbemühungen und der éducation perma-
nente.

2. Ein Netz öffentlicher Bibliotheken und Büchereien schafft diesen
notwendigen Dienst, der von gleicher Bedeutung ist wie das Schul-
netz, aber auch wie das öffentliche Wirtschaftsgefüge und Ver-
kehrsnetz.

3. Dieses Netz zu entwickeln ist als Gemeinschaftsaufgabe ersten Ran-
ges Bund, Ländern, Gemeinden und freien Trägern in gleicher Ver-
antwortung aufgegeben. Es sollte in den Katalog der Gemein-
schaftsaufgaben aufgenommen werden. Büchereigesetze sind er-
forderlich.

4. In Sorge, daß die Bundesrepublik hier den Anschluß an die Ent-
wicklung in der Welt verliert, fordern die Versammelten, daß alle
Verantwortlichen das allgemeine Bibliotheksnetz in gemeinsamer
Anstrengung entwickeln.

Für die Versammelten:
Dr. Hansjörg Süberkrüb, Dr. Hans Joachim Kuhlmann

Wenn es gelingt, in unserem Nachbarlande diese optimistisch ge-
steckten Ziele, namentlich die Büchereigesetze, in absehbarer Zeit zu
verwirklichen, so wird dies auch auf unser Bibliothekswesen ausstrah-
len und damit zu seiner Anerkennung als einer immer unentbehrlicher
werdenden Institution des öffentlichen Lebens beitragen.

Den Veranstaltern der Tagung, die auch die Geselligkeit und
zwangslose, anregende Gespräche mit Kollegen nicht zu kurz kom-
men ließen, sei unser aufrichtiger Dank ausgesprochen.
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GeneraZuersammZiung VSB — zfssembZée généraZe <Ze Z'zfBS

Die diesjährige Generalversammlung findet am 21./22. September in Freiburg statt.
L'assemblée générale de cette année aura lieu les 21/22 septembre à Fribourg.
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